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Dies ist eine Ergänzung zu meiner Arbeit aus 2019: Die Eu-
ropäische Verteidigungsgemeinschaft und ihre fortge-
setzte Bedeutung insbesondere für die NATO und Afrika,
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weshalb ich empfehle, allenfalls zuerst diese zu lesen. 
Im Folgenden soll gezeigt werden, dass der Traité institu-
ant la Communauté européenne de défense aus 1952 nach 
wie vor Rechtswirkungen, insbesondere nach Artikel 18 
WVK bzw. dessen Geiste, entfaltet, was umso mehr nach 
den P�lichten jener ihrer Unterzeichnerstaaten gelten 
muss, die ihn rati��ziert haben. 
Bekanntlich hat lediglich Frankreich diesen Vertrag bis 
heute nicht rati��ziert, weil in seiner Assemblée Nationale 
die Abstimmung darüber durch die Annahme eines Ver-
fahrensantrags
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 blockiert worden ist, was bis heute Stand 

der Dinge zu sein scheint. 
Hierzu die folgenden Ergänzungen: 
 
Das damals (1954, als das der Entwurf eines Gesetzes, das 
darauf abzielt, den Präsidenten der Republik zu ermäch-
tigen, den gennannten Vertrag zu rati��zieren, in der Na-
tionalversammlung behandelt wurde) in Geltung ste-
hende Reglement
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 über die Geschäfte dieser Versamm-

lung sah in seinem Abschnitt VII vor, was (in Form einer 
besten erhältlichen Kopie) folgt: 

 

 
1
 https://arthurlambauer.blog/wp-content/uploads/2022/03/2019-die-eu-

ropaeische-verteidigungsgemeinschaft.pdf  
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 Eines sogenannten motion de question préalable. 
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 Règlement de l'Assemblée Nationale ; Documents de l’Assemblée Natio-

nal Constituante, 21. Octobre 1945, Annex no° 7, Chapitre XI, Section E. 
4
 Vgl. Artikel 18 WVK : 

 
Der fünfte Absatz darin ist von durchgreifender Relevanz, 
indem er vorsieht, dass, wenn, wie ebenda zuvor geregelt, 
in der Debatte bzw. einem Bericht der einzusetzenden 
Kommission, hervorkommt, dass Bestimmungen eines zu 
rati��zierenden Vertrages verfassungswidrig sind, die Ver-
sammlung, die Autorisierung zu rati��zieren, von der Ver-
sammlung aufzuschieben ist, wobei sie die Aufmerksam-
keit der Regierung auf die entsprechenden Artikel des 
Vertrags zu lenken hat. 
In der Annahme, dass damals rechtskonform agiert 
wurde, wäre die Frage, ob Frankreich rati��ziert oder 
nicht, nach wie vor in Schwebe, zumal nicht hervorkam, 
dass die Versammlung die Regierung etwa dazu ermäch-
tigt hätte, eine diplomatische Erklärung dahin abzuge-
ben, dass (trotz Unterzeichnung) nunmehr nicht mehr 
daran gedacht werde zu rati��zieren.
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Was die europäische Politik angesichts dieser Rechtslage 
zu tun gedenkt, ist deren Sache. 
Betont werden soll aber noch, dass (auch nach vor In-
krafttreten der WVK geltendem Völkervertragsrecht) 
nicht nur Unterzeichnerstaaten, die keine, wie oben ange-
sprochene diplomatische Erklärung abgegeben haben, 
sondern erst recht Vertragsparteien, die bereits rati��ziert 
haben, keinerlei Verhalten an den Tag legen dürfen, das 
Ziel oder Zweck des Vertrages zuwiderliefe; was de facto 
und de jure praktisch einer nahezu vollen Beobachtung 
gleichkommen wird. 
Siehe im Übrigen, wie gesagt, meine Arbeit aus 2019! 
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